
öffentlicher Teil der Gemeinderatssitzung vom 15.11.2017  
 
2. Zustimmung zur Sitzungsniederschrift vom 11.10.2017 
Das Protokoll über den öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung vom 
11.10.2017 wurde allen Gemeinderatsmitgliedern mit der Einladung zu dieser 
Sitzung übersandt. Das Protokoll vom 11.10.2017 wurde vom Gemeinderat mit 8 : 
0  Stimmen genehmigt. Die Gemeinderatsmitglieder Jakob Ametsbichler, Franz 
Meier sowie Rupert Kaiser enthielten sich an der Abstimmung, da sie bei der 
letzten Sitzung nicht anwesend waren. 

 
3. Zustimmung der Gemeinde zum Bezirksmusikfest 2018  
Der Gemeinderat stimmt vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen 
Genehmigung der Abhaltung des Bezirksmusikfest 2018 durch die örtliche 
Musikkapelle in Griesstätt mit 11 : 0 Stimmen zu.   
 
4. Vollzug des BauGB; 
a) 1. Änderung des Bebauungsplanes „Eiselfing Nord“ der Gemeinde 
Eiselfing; Behördenbeteiligung 
Der Gemeinderat stellte mit 11 : 0 Stimmen fest, dass Belange der Gemeinde 
Griesstätt durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Eiselfing Nord“ nicht 
betroffen sind. 
 
b) 2. Änderung des Bebauungsplanes „Eiselfing West I Gewerbegebiet“ der 
Gemeinde Eiselfing; Behördenbeteiligung 
Der Gemeinderat stellte mit 11 : 0 Stimmen fest, dass Belange der Gemeinde 
Griesstätt durch die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Eiselfing West I 
Gewerbegebiet“ nicht betroffen sind. 

 
5. Bauanträge;  
a) Neubau eines Schuppens für Fahrräder und Mülltonnen auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 570 der Gemarkung Griesstätt in 83556 Griesstätt, 
Schulstraße 21; Zustimmung zur erforderlichen Abstandsflächenübernahme
  
Der Gemeinderat befürwortet mit 11 : 0 Stimmen das Bauvorhaben incl. der 
Übernahme der erforderlichen Abstandsflächenübernahme. 

 
b) Überdachung der früheren Dungstätte, Umbau zu einem Lagerraum für 
Hackschnitzel auf dem Grundstück Fl.Nr. 9 der Gemarkung Holzhausen in 
83556 Griesstätt, Holzhausen 8 
Der Gemeinderat erteilte dem Vorhaben gem. § 34 BauGB mit 11 : 0 Stimmen 
sein gemeindliches Einvernehmen. 
 
c) Umnutzung der bestehenden Fahrsiloanlage inkl. Vorplatz zu 
gewerblichen Lagerflächen für Baustoffe, Baumaterialien und Baugeräten 
auf dem Grundstück Fl.Nr. 62 der Gemarkung Griesstätt in 83556 
Griesstätt, Berger Straße 18 
Der Gemeinderat erteilte dem Vorhaben gem. § 34 BauGB mit 11 : 0 Stimmen 
sein gemeindliches Einvernehmen. 
Das Landratsamt Rosenheim wird gebeten die Immissionsschutzabteilung am 
Verfahren zu beteiligen. 
 



d) isolierte Befreiung zur Errichtung eines Geräteschuppens auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 554/10 der Gemarkung Griesstätt in 83556 Griesstätt, 
Schmiedsteige (südlich der Stockbahnen) 
Der Gemeinderat erteilte dem Vorhaben mit 11 : 0 Stimmen eine isolierte 
Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Griesstätt-Ost“ wegen 
der Errichtung außerhalb der festgesetzten Baugrenzen.  
 
e) Umnutzung und Ausbau eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens 
zu Gewerbe- und Wohnzwecken, Verlängerung der vorh. Nord- und 
Südbalkone incl. südlichem Außenaufgang sowie Anbau einer 
Loggiaüberdachung auf dem Grundstück Fl.Nr. 926 der Gemarkung 
Holzhausen in 83556 Griesstätt, Untermühle 1 
Der Gemeinderat erteilte dem Vorhaben gem. Art. 35 Abs. 4 Nr. 1 BauGB mit  
11 : 0 Stimmen sein gemeindliches Einvernehmen. Für den Einbau der zweiten 
Wohneinheit sind gemäß der gemeindlichen Stellplatzsatzung zwei zusätzliche 
Stellplätze erforderlich und nachzuweisen. 

 
6. Antrag auf Vorbescheid; 
a) Erneuerung des Dachstuhls des vorhandenen Nebengebäudes auf dem 
Grundstück  Fl.Nr. 59 der Gemarkung Holzhausen in 83556 Griesstätt, Feld 
51 
Der Gemeinderat erteilte dem Antrag auf Vorbescheid gem. § 35 BauGB mit  
10 : 0 Stimmen sein gemeindliches Einvernehmen. 
Gemeinderatsmitglied Siegfried Maier nahm gem. Art. 49 GO nicht an Beratung 
und Abstimmung teil. 
 
b) Einbau einer Ferienwohnung in das vorhandene Nebengebäude auf dem 
Grundstück  Fl.Nr. 59 der Gemarkung Holzhausen in 83556 Griesstätt, Feld 
51 
Der Gemeinderat erteilte dem Antrag auf Vorbescheid gem. § 35 Abs. 4 BauGB 
mit 10 : 0 Stimmen sein gemeindliches Einvernehmen. Für das Vorhaben ist 
gemäß der gemeindlichen Stellplatzsatzung 1 Stellplatz je zwei Betten 
erforderlich. 
Gemeinderatsmitglied Siegfried Maier nahm gem. Art. 49 GO nicht an Beratung 
und Abstimmung teil. 
 
7. Festlegung der Anzahl der Mitglieder des Finanzausschuss 
Der Gemeinderat stimmte mit 11 : 0 Stimmen dafür, dass der Finanzausschuss 
zukünftig wieder mit 5 Mitgliedern zzgl. Bürgermeister besetzt werden soll. Der 
Gemeinderat wird sich über die Neubesetzung bis zur nächsten Sitzung 
beratschlagen.  

 
8. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 
11.10.2017 
a) Genehmigung von Rechnungen 
- Rechtsberatung in Höhe von brutto 1.604,12 € 
- Anschaffung zusätzlicher Ausstattung der 7. Gruppe Kindergarten (Schränke,  
- Stühle, usw.) in Höhe von brutto 3.313,51 €  
- Einbau einer neuen Badewanne  sowie Waschtisch im gemeindlichen 

Wohnhaus in Höhe von brutto 1.602,16 €  
- Glas-Rahmenreinigung im Kindergarten in Höhe von brutto 1.117,53 € 



- Glas-Rahmenreinigung in der Schule in Höhe von brutto 2.011,75 € 
- Honorarleistungen in Höhe von brutto 1.025,84 € 
- Lehrgangsgebühr in Höhe von brutto 1.640,00 €  
- diverse Anschaffungen, u. a. Streusalz, in Höhe von brutto 9.583,25 € 
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen in Höhe von brutto 2.145,00 € 
- Reparatur der Rechenanlage an der Kläranlage in Höhe von brutto 3.671,87 € 
 
b) Vergabe von Aufträgen 
- Beschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeuges (LF 10) für die Freiwillige 

Feuerwehr Griesstätt; Auftrag für das Fahrgestell (Los 1) in Höhe von brutto 
76.041,00 € 

- Beschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeuges (LF 10) für die Freiwillige 
Feuerwehr Griesstätt; Vergabe des Auftrages für den feuerwehrtechnischen 
Aufbau (Los 2) in Höhe von brutto 172.782,30 € 

- Beschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeuges (LF 10) für die Freiwillige 
Feuerwehr Griesstätt; Vergabe des Auftrages für die feuerwehrtechnische 
Beladung (Los 3) in Höhe von brutto 23.066,10 € 

- Übertragung der Dienstleistung „Forderungsmanagement“ an den 
Zweckverband - Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland (vorher 
Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberland) 


